
tigkeit von Verwertungsgesellschaften in Europa erschweren, wird dabei zwangs-
läufig die Frage nach der Vereinbarkeit mit europäischem Recht, insbesondere mit
der nach Art. 56 ff. AEUV (ex-Art. 4λ ff. EG) primärrechtlich garantierten Dienst-
leistungsfreiheit, aufgeworfen. Ferner stellt sich die Frage nach dem Einfluss der
im Dezember 2ίί6 erlassenen und inzwischen umgesetzten Dienstleistungsricht-
linie3ίλ.

σach einem Überblick über die Divergenzen der bislang nicht harmonisierten
europäischen Wahrnehmungsgesetze (unten B.) wird im Folgenden an ausgewähl-
ten Beispielen untersucht, inwieweit die nationalen Wahrnehmungsbestimmungen
mit europäischem Primärrecht vereinbar sind (unten C.). Ferner ist der Einfluss der
Dienstleistungsrichtlinie näher zu beleuchten (unten D.). Abschließend sollen δö-
sungsmöglichkeiten und Vorschläge zur europaweiten Harmonisierung des Wahr-
nehmungsrechts skizziert werden (unten E.).

Divergenzen zwischen den nationalen
Wahrnehmungsrechtsordnungen der Mitgliedstaaten

In den meisten europäischen Rechtsordnungen ist eine spezialgesetzliche Regu-
lierung und Kontrolle der Tätigkeit von Verwertungsgesellschaften vorgese-
hen31ί. Aufgrund der uneinheitlichen historischen Entwicklung der kollektiven
Rechtewahrnehmung in den einzelnen εitgliedstaaten weisen die verschiedenen
europäischen Wahrnehmungsgesetze jedoch teilweise erhebliche Unterschiede
auf. τbwohl die Europäische Kommission bereits in ihrer εitteilung „Die Wahr-
nehmung von Urheberrechten und verwandten Schutzrechten im Binnenmarkt“
vom 16. April 2ίί4311 einen Harmonisierungsbedarf ausdrücklich festgestellt hat-
te, ist bislang ein europaweit einheitlicher εindeststandard für das Recht der Ver-
wertungsgesellschaften noch nicht eingeführt worden312.

Es wird bisweilen versucht, die mannigfaltigen Ausgestaltungen der verschie-
denen nationalen Wahrnehmungsrechtsordnungen zu klassifizieren, was ange-

B.

3ίλ Vgl. Richtlinie 2ίί6ή123ήEG über Dienstleistungen im Binnenmarkt vom 12.12.2ίί6,
ABl. 2ίί6, σr. δ 3ι6 vom 2ι.12.2ίί6.

31ί Eine detaillierte Übersicht hierzu bietet KEA, The Collective εanagement of Rights in
Europe, online abrufbar unter (zuletzt abgerufen am 1κ.λ.2ίίλ)μ httpμήήwww.keanet.euήre-
portήcollectivemanpdffinal.pdf. Englischsprachige Fassungen der Urheberrechts- und
Wahrnehmungsgesetze der meisten europäischen Staaten finden sich auf der Homepage der
WIPτ, online abrufbar unter (zuletzt abgerufen am 1κ.λ.2ίίλ)μ httpμήήwww.wipo.intήcleaή
enή.

311 Vgl. oben § 6. B.
312 Vgl. zu den Harmonisierungsbestrebungen der Europäischen Kommission im Bereich der

kollektiven Rechtewahrnehmung eingehend oben § 6 u. § κ.
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sichts ihrer Vielfalt kein leichtes Unterfangen ist. σach Guibaultήvan Gompel313

und Tuma314 sind zumindest drei verschiedene Wahrnehmungsrechtsmodelle, ge-
messen am jeweiligen Grad der Kontrolle, auszumachenμ Danach findet sich die
strengste Konzeption in δändern wie beispielsweise Deutschland und Österreich,
wo die Verwertungsgesellschaften einer öffentlich-rechtlichen Regulierung unter-
liegen, welche nicht nur eine behördliche Gründungskontrolle, sondern auch eine
laufende staatliche Aufsicht über die Einhaltung einer Vielzahl spezieller Wahr-
nehmungsvorschriften vorsieht315. Den Gegenpol dazu bildet das Wahrnehmungs-
recht etwa in Großbritannien, Irland und Polen316. Hier unterfallen die Verwer-
tungsgesellschaften größtenteils lediglich den allgemeinen privatrechtlichen Vor-
schriften, die behördliche Kontrolle beschränkt sich in diesen δändern auf die Ta-
rifkontrolle31ι. Zwischen diesen Extremen bewegen sich die Wahrnehmungs-
rechtsordnungen der meisten anderen europäischen εitgliedstaaten. Als Beispiel
für das εodell des „εittelwegs“ mag hierbei das französische System dienen, das
eine im Vergleich zu Großbritannien weitergehende verwaltungsmäßige Kontrolle
vorsieht, ohne jedoch den strengen regulatorischen Rahmen des deutschen UrhWG
nachzubilden31κ.

Bei einem Vergleich der verschiedenen Elemente der Regulierung der kollek-
tiven Rechtewahrnehmung im Einzelnen –- dazu zählen im Wesentlichen die
Gründungskontrolle, die laufende behördliche Aufsichtstätigkeit, die zwingenden
Vorgaben im Innenverhältnis zu den Rechtsinhabern wie auch im Außenverhältnis
zu den εusiknutzern sowie weitere Verpflichtungen zur Transparenz –, wird dieses
εosaik divergierender Wahrnehmungsbestimmungen in Europa offenkundigμ

313 Vgl. Guibault/Gompel, inμ Gervais (Hrsg.), S. 125 ff.
314 Vgl. Tuma, E.I.P.R. 2ίί6, S. 22ί, 221.
315 Vgl. Guibault/Gompel, inμ Gervais (Hrsg.), S. 12ι f.
316 σeben diesen δändern verfügen heute, soweit ersichtlich, nur noch die beiden εitglied-

staaten Estland und Schweden über keine spezielle gesetzliche Kontrolle von Verwertungs-
gesellschaften. Allerdings besteht auch in diesen Rechtsordnungen in geringem Umfang
eine gesetzliche Regulierung der kollektiven Rechtewahrnehmungμ Vgl. für das estnische
Recht die Regelungen in §§ ι6 ff. estnisches UrhG (v. 11.11.1λλ2 i.d.F. vom 15.2.2ίίί) und
insb. das fakultative εediationsverfahren in § κι1 Abs. 3 estnisches UrhG. Betr. das schwe-
dische Recht vgl. Art. 26 m, 42 a schwedisches UrhG (v. 3.12.1λ6ί, σr. 1λ6ίμι2λ, i.d.F.
v. 1.ι.2ίί5) und das spezifische εediationsverfahren in Art. 52 a schwedisches UrhG im
Fall einer δizenzierungsverweigerung bei der Kabelweiterleitung. Daneben besteht ein
spezielles Gesetz zur Regelung von εediationsverfahren in bestimmten Urheberrechtsan-
gelegenheiten (Gesetz über εediation in Urheberstreitigkeiten, σr. 1λκίμ612, i.d.F. vom
1.ι.1λλ5).

31ι Vgl. Suthersanen, inμ Barendt/Firth (Hrsg.), S. 23. Vgl. zur Tarifkontrolle bereits oben
§ 14. B. I.

31κ Vgl. umfassend zur kollektiven Rechtewahrnehmung in Frankreich Piaskowski, inμ Ger-
vais (Hrsg.), S. 153 ff.
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In einigen europäischen Staaten, wie etwa in Italien, Österreich, in der Tsche-
chischen Republik31λ und Ungarn32ί verfügen die Verwertungsgesellschaften über
eine gesetzliche εonopolstellung. So ist etwa der italienischen SIAE die alleinige
kollektive εusikrechtewahrnehmung qua Gesetz zugewiesen321. Auch nach ös-
terreichischem Wahrnehmungsrecht darf für die kollektive Verwaltung eines be-
stimmten Rechtsbereichs jeweils nur eine einzige Verwertungsgesellschaft tätig
werden322. Im Fall, dass sich zwei oder mehr Gesellschaften um die gleiche Be-
triebsgenehmigung bewerben sollten, sieht das österreichische VerwGesG eine
Genehmigungserteilung zugunsten derjenigen Gesellschaft vor, von der zu erwar-
ten ist, dass sie diese Aufgaben und Pflichten am besten erfüllen wirdν das Gesetz
geht dabei im Zweifel davon aus, dass die bereits bestehende Verwertungsgesell-
schaft diese Vorgaben besser erfüllt als solche, denen noch keine Betriebsgeneh-
migung erteilt worden ist, vgl. § 3 Abs. 2 S. 2 Hs. 2 österreichisches VerwGesG.
Angesichts dessen, dass die für die Verwaltung von εusikurheberrechten betrof-
fenen Rechtekategorien bereits von der AKε (Aufführungsrechte) und der Austro-
εechana (Vervielfältigungsrechte) wahrgenommen werden, ist daher der Zugang
anderer Verwertungsgesellschaften erheblich erschwert.

Demgegenüber bevorzugen andere Wahrnehmungsrechtsordnungen in Europa
eine lediglich faktische εonopolstellung von Verwertungsgesellschaftenμ So sah
etwa der deutsche Gesetzgeber bei der Schaffung des UrhWG aus verfassungs-
rechtlichen Gründen von der Gewährung eines gesetzlichen εonopols ab, ließ sich
aber gleichwohl von der Vorstellung leiten, zum Zwecke größtmöglicher Effizienz
den Verwertungsgesellschaften zumindest eine faktische εonopolstellung durch
die σormierung von Zulassungsbeschränkungen zu belassen323.

Des Weiteren geben mehrere nationale Gesetzgeber eine bestimmte Rechtsform
für Verwertungsgesellschaften vor. So ist in Frankreich die bürgerliche Gesell-

31λ Vgl. Art. λκ (6) (c) tschechisches UrhG (ι.4.2ίίίν σr. 121ή2ίίί)ν online abrufbar unter
(zuletzt abgerufen am 1κ.λ.2ίίλ)μ httpμήήwww.wipo.intήcleaήenήtext_html.jspς
lang=Eσ&id=λ62.

32ί Vgl. Art. κ6 (3) ungarisches UrhG (1λλλ, σr. δXXVI)ν online abrufbar unter (zuletzt ab-
gerufen am 1κ.λ.2ίίλ)μ httpμήήwww.wipo.intήcleaήenήtext_html.jspςlang=Eσ&id
=2213#P4ι3_κ6ίλκ.

321 Vgl. Art. 1κί Abs. 1 δDA (i.d.F. vom 16.11.1λλ4, σr. 6κ5). Gemäß Art. 1κί Abs. 4 δDA
sind die Urheber jedoch nicht gehindert, ihre Rechte selbst wahrzunehmen. Das δDA ist
online abrufbar unter (zuletzt abgerufen am 1κ.λ.2ίίλ)μ httpμήήwww.wipo.intήcleaήenή
text_html.jspςlang=Eσ&id=25κ2. Vgl. dazu auch Kuhn, Verwertungsgesellschaften in Ita-
lien, S. 53 ff.ν Dietz, Urheberrecht in der EG, S. 2ι2, 2λ2.

322 Vgl. § 3 Abs. 2 österreichisches VerwGesG (BGBδ. I 2ίί6ήκ2)ν abgedruckt in GRUR
Int. 2ίί6, 5κ5 ff. Vgl. dazu allgemein Enzinger, GRUR Int. 2ίί6, λκ5 ff.ν Handig, GRUR
Int. 2ίί6, 365 ff.

323 Vgl. amtl. Begr. zum UrhWG, v. 23.3.1λ62, BT-Drs. IVή2ι1, S. λ. Siehe auch Gerlach, inμ
Wandtke/Bullinger, UrhG, § 1 UrhWG, Rn. 1.
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schaft („société civile“) verbindlich vorgeschrieben324. In Ungarn ist ebenfalls eine
bestimmte Gesellschaftsform nach nationalem Bürgerlichen Recht verpflich-
tend325. Davon abweichend müssen Verwertungsgesellschaften in Estland326,
Polen32ι und δitauen32κ als Vereine organisiert sein. Die Vereinsform wird hinge-
gen vom österreichischen Gesetzgeber als für Verwertungsgesellschaften unge-
eignet angesehen32λ. In Österreich darf einer Verwertungsgesellschaft eine Be-
triebsgenehmigung daher nur erteilt werden, wenn sie als eine Genossenschaft oder
Kapitalgesellschaft firmiert33ί. Dagegen überlässt etwa die deutsche331, griechi-
sche332, belgische333, dänische334, finnische335 und britische336 Rechtsordnung den
Verwertungsgesellschaften die freie Wahl des rechtlichen Status´.

εanche Wahrnehmungsrechtsordnungen postulieren ferner einen inländischen
Sitz von Verwertungsgesellschaften für den Fall der Wahrnehmungstätigkeit in
diesem δand. So verlangt § 3 Abs. 1 S. 1 österreichisches VerwGesG ebenso wie

324 Vgl. Art. δ. 321-1 Annexe Code de la Propriété Intellectuelleν online abrufbar unter (zuletzt
abgerufen am 1κ.λ.2ίίλ)μ httpμήήwww.wipo.intήcleaήenήtext_html.jspςlang=Eσ&id=1551.
Vgl. dazu Dreier, inμ Möhring/Schulze/Ulmer/Zweigert, Bd. 2, FrankreichήI, S. 3ί.

325 Vgl. Art. κ6 (1) ungarisches UrhG (1λλλ, σr. δXXVI), wonach Verwertungsgesellschaften
nur in der Gesellschaftsform im Sinne der Art. 61 bis 64 des ungarischen Bürgerlichen
Gesetzbuches registriert werden dürfen.

326 Vgl. Art. ι6 (1) estnisches UrhG (v. 11.11.1λλ2 i.d.F. vom 15.2.2ίίί)ν online abrufbar unter
(zuletzt abgerufen am 1κ.λ.2ίίλ)μ httpμήήwww.wipo.intήcleaήenήtext_html.jspς
lang=Eσ&id=1234.

32ι Vgl. Art. 1ί4 polnisches UrhG (vom 4.2.1λλ4 i.d.F. vom 1.λ.2ίί5)ν online abrufbar unter
(zuletzt abgerufen am 1κ.λ.2ίίλ)μ httpμήήwww.wipo.intήcleaήenήtext_html.jspς
lang=Eσ&id=35ίί. Vgl. dazu Badowski, inμ Riesenhuber (Hrsg.), Wahrnehmungsrecht,
S. 63, 6κ.

32κ Vgl. Art. 66 σr. 1 litauisches UrhG (i.d.F. vom 5.3.2ίί3, σr. IX-1355)ν online abrufbar
unter (zuletzt abgerufen am 1κ.λ.2ίίλ)μ httpμήήwww.wipo.intήcleaήenήtext_pdf.jspς
lang=Eσ&id=2κλί.

32λ Vgl. die Gesetzesbegründung zu § 3 österreichisches VerwGesG, inμ Riesenhuber, Das
österreichische VerwGesG, S. κκ, λ1.

33ί Vgl. § 3 Abs. 1 S. 1 österreichisches VerwGesG.
331 Vgl. Schulze, inμ Dreier/Schulze, UrhG, § 1 UrhWG, Rn. 2.
332 Vgl. Art 54 σr. 1 griechisches UrhG (i.d.F. vom 3.3.1λλ3, σr. 2121ή1λλ3)ν online abrufbar

unter (zuletzt abgerufen am 1κ.λ.2ίίλ)μ httpμήήwww.wipo.intήcleaήenήtext_html.jspς
lang=Eσ&id=1ιλί.

333 Vgl. Art. 65 (2) belgisches UrhG (i.d.F. vom 3ί.6.1λλ4)ν online abrufbar unter (zuletzt ab-
gerufen am 1κ.λ.2ίίλ)μ httpμήήwww.wipo.intήcleaήenήtext_html.jspςlang=Eσ&id=34κ. Vgl.
dazu Marinos, inμ Möhring/Schulze/Ulmer/Zweigert, Bd. 2, GriechenlandήI, S. 1κ.

334 Vgl. Art. 5ί, 6κ dänisches UrhG (i.d.F. vom 14.6.1λλ5, σr. 3λ5)ν online abrufbar unter
(zuletzt abgerufen am 1κ.λ.2ίίλ)μ httpμήήwww.wipo.intήcleaήenήtext_html.jspς
lang=Eσ&id=1ί62#JD_DKίί1_5ί.

335 Vgl. Art. 26 finnisches UrhG (i.d.F. vom 1.1.1λλ6, σo. 4ί4ή1λ61)ν online abrufbar unter
(zuletzt abgerufen am 1κ.λ.2ίίλ)μ httpμήήwww.wipo.intήcleaήenήtext_html.jspς
lang=Eσ&id=146ί.

336 Vgl. Art. 116 (2) CDPA (1λκκ)ν online abrufbar unter (zuletzt abgerufen am 1κ.λ.2ίίλ)μ
httpμήήwww.wipo.intήcleaήenήtext_html.jspςlang=Eσ&id=164ί.
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das tschechische33ι und slowakische33κ Recht zwingend einen Sitz der Verwer-
tungsgesellschaft im Inland.

Eine Vielzahl von Wahrnehmungsgesetzen sieht vor Aufnahme der Tätigkeit
einer Verwertungsgesellschaft eine behördliche Gründungskontrolle vor. Verwer-
tungsgesellschaften unterliegen daher in vielen εitgliedstaaten, so beispielsweise
in Deutschland33λ, Österreich34ί, Belgien341, Griechenland342, Ungarn343,
Polen344, in den σiederlanden345 und der Tschechischen Republik346, einer gene-
rellen präventiven Erlaubnispflicht34ι. Frankreich begnügt sich grundsätzlich mit
einer (allerdings zwingenden) Anzeigepflicht34κ, verlangt jedoch eine ausdrückli-
che Erlaubnispflicht für bestimmte, hauptsächlich verwertungsgesellschaftspflich-
tige Bereiche34λ. Auch in Dänemark bezieht sich die Genehmigungspflicht von
Verwertungsgesellschaften nur auf bestimmte urheberrechtliche Befugnisse, in
anderen Bereichen bedürfen sie keiner Erlaubnis35ί. Als eine milde Form der
Gründungskontrolle sehen das portugiesische351 und irische Recht352 lediglich eine
Eintragung in ein behördlich kontrolliertes Register vor. Hingegen besteht in Groß-
britannien keine separate Gründungskontrolle353.

Jenseits der Gründungsvoraussetzungen bestehen auch im Hinblick auf die lau-
fende behördliche Aufsichtstätigkeit über Verwertungsgesellschaften signifikante
Unterschiede354. Das deutsche und österreichische Wahrnehmungsrecht weisen

33ι Vgl. Art. λι (2) tschechisches UrhG (i.d.F. vom ι.4.2ίίίν σr. 121ή2ίίί).
33κ Vgl. Art. ιλ (2) slowakisches UrhG (σr. 61κή2ίί3 vom 4.12.2ίί3)ν online abrufbar unter

(zuletzt abgerufen am 1κ.λ.2ίίλ)μ httpμήήwww.wipo.intήcleaήenήtext_pdf.jspς
lang=Eσ&id=3ι52.

33λ Vgl. § 1 ff. UrhWG.
34ί Vgl. § 2 Abs. 1 i.V.m. § 2κ Abs. 1 österreichisches VerwGesG.
341 Vgl. Art. 6ι belgisches UrhG.
342 Vgl. Art. 54 griechisches UrhG.
343 Vgl. Art. κλ ungarisches UrhG.
344 Vgl. Art. 1ί4 (2) σr. 2 polnisches UrhG.
345 Vgl. Art. 1 c niederländisches Wahrnehmungsgesetz (v. 15.ίι.2ίί3)ν online abrufbar unter

(zuletzt abgerufen am 1κ.λ.2ίίλ)μ httpμήήwww.ivir.nlήlegislationήnlήcollectivemanage-
ment_unofficial.pdf.

346 Vgl. Art. λκ tschechisches UrhG.
34ι Vgl. KEA, The Collective εanagement of Rights in Europe, S. λι ff. für weitere Beispiele.
34κ Vgl. Art. δ. 321-3 Code de la Propriété Intellectuelle.
34λ Vgl. Piaskowski, inμ Gervais (Hrsg.), S. 166 f.
35ί In Dänemark ist insbesondere die Vergabe von extended collective licenses erlaubnispflich-

tigν vgl. KEA, The Collective εanagement of Rights in Europe, S. λκ.
351 Vgl. Art. 6 portugiesisches Wahrnehmungsgesetz (δei σr. κ3ή2ίί1 v. 3.κ.2ίί1)μ Das Re-

gister wird von ICAG (General Inspection of Cultural Activities) geführt.
352 Vgl. Art. 1κ1 (1) i.V.m. 1ι5 (1) Copyright and Related Rights Act (i.d.F. vom 1ί.ι.2ίίί)μ

Eintragung in das Register of Copyright δicensing Bodiesν online abrufbar unter (zuletzt
abgerufen am 1κ.λ.2ίίλ)μ httpμήήwww.wipo.intήcleaήenήtext_html.jspςlang=Eσ&id=236ί.

353 Vgl. Cornish, inμ Urhebervertragsrecht, S. 646ν Weichhaus, S. 41 ff.
354 Vgl. dazu die detaillierte Übersicht in KEA, The Collective εanagement of Rights in Eu-

rope, S. ιι–ιλ und 1ί3 ff.

34ι

https://doi.org/10.5771/9783845233758-343 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access - 

https://doi.org/10.5771/9783845233758-343
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


den jeweiligen Aufsichtsbehörden (DPεA bzw. KommAustria355) im europawei-
ten Vergleich sehr weitgehende Kontrollmöglichkeiten über die den Verwertungs-
gesellschaften obliegenden wahrnehmungsrechtlichen Verpflichtungen – wie etwa
ein umfassendes Informationsrecht, ein Teilnahmerecht an εitgliederversamm-
lungen bis hin zur Untersagung der Fortsetzung des Geschäftsbetriebs – zu356. In
anderen δändern wie Zypern, Estland und Schweden existieren dagegen keine
spezialgesetzlichen Aufsichtsrechte35ι. Ebenso unterliegt, wie bereits er-
wähnt35κ,in Großbritannien die Tätigkeit von Verwertungsgesellschaften (mit Aus-
nahme der Tarifgestaltung) keiner weiteren wahrnehmungsrechtlichen Kontrolle.

Ferner ist auch die Ausgestaltung des Innenverhältnisses der Verwertungsge-
sellschaften zu den Rechtsinhabern unterschiedlich gesetzlich geregelt. Erwähnt
sei an dieser Stelle der etwa in Deutschland35λ, Österreich36ί, Belgien361, Grie-
chenland362 und Polen363 gesetzlich vorgesehene Wahrnehmungszwang, der in
Rechtsordnungen wie in Dänemark, Finnland, Frankreich, Irland und Großbritan-
nien nicht normiert ist364. Auch der korrespondierende Kontrahierungszwang im
Außenverhältnis zu den εusiknutzern zum Abschluss von Einzellizenz- und Ge-
samtverträgen ist kein europaweiter Standardμ Die Verwertungsgesellschaften un-
terliegen unter anderem in Deutschland365, Österreich366, Griechenland36ι und
Spanien36κ einem derartigen Abschlusszwang36λ. In anderen δändern wie etwa
Frankreich3ιί ist ein solcher hingegen nicht gesetzlich fixiert3ι1. Wie bereits oben
im Einzelnen dargelegt3ι2, divergieren des Weiteren die gesetzlichen Vorgaben zur

355 Kommunikationsbehörde Austria.
356 Vgl. §§ 1λ, 2ί UrhWGν §§ ι–1ί österreichisches VerwGesG.
35ι Vgl. KEA, The Collective εanagement of Rights in Europe, S. λι ff. auch für weitere Bei-

spiele.
35κ Vgl. dazu oben § 1ί. C. II. 1.
35λ Vgl. § 6 Abs. 1 UrhWG.
36ί Vgl. § 11 Abs. 1 österreichisches VerwGesG.
361 Vgl. Art. 66 (1) belgisches UrhG.
362 Vgl. Art. 5ι σr. 1 griechisches UrhG.
363 Vgl. Art. 1ί6 σr. 2 polnisches UrhG.
364 Vgl. KEA, The Collective εanagement of Rights in Europe, S. ι3 f. und 1ί3 ff. für weitere

Beispiele.
365 Vgl. § 11 Abs. 1 UrhWG.
366 Vgl. § 1ι Abs. 1 österreichisches VerwGesG.
36ι Vgl. Art. 56 σr. 2 griechisches UrhG.
36κ Vgl. Art. 15ι (1) (a) spanisches UrhG (v. 12.ί4.1λλ6, i.d.F. vom 6.3.1λλκ)ν online abrufbar

unter (zuletzt abgerufen am 1κ.λ.2ίίλ)μ httpμήήwww.wipo.intήcleaήenήtext_html.jspς
lang=Eσ&id=13ι3.

36λ Vgl. KEA, The Collective εanagement of Rights in Europe, S. ι5 und 1ί3 ff. für weitere
Beispiele.

3ιί Vgl. Dreier, inμ Möhring/Schulze/Ulmer/Zweigert, Bd. 2, FrankreichήI, S. 31.
3ι1 Vgl. KEA, The Collective εanagement of Rights in Europe, S. ι5 und 1ί3 ff. für weitere

Beispiele.
3ι2 Vgl. dazu bereits eingehend oben § 14. B. I. Vgl. dazu auch KEA, The Collective εanage-

ment of Rights in Europe, S. κ1 ff., 11λ ff.

34κ

https://doi.org/10.5771/9783845233758-343 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access - 

https://doi.org/10.5771/9783845233758-343
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Aufstellung von Tarifen und deren Kontrolle in Schieds- und Schlichtungsverfah-
ren. Weitere Unterschiede bestehen bei den gesetzlichen Vorgaben zur Transparenz
wie etwa der Verpflichtung zur Auskunftserteilung und Rechnungslegung3ι3.
Schließlich ist auch die Verpflichtung zur Förderung sozialer und kultureller Be-
lange durch die Verwertungsgesellschaften unterschiedlich ausgestaltet3ι4.

Eine Sonderstellung nehmen die spanischen Wahrnehmungsbestimmungen ein.
Sie sind zwar inhaltlich dem deutschen UrhWG angelehntν jedoch steht es den
Verwertungsgesellschaften frei, sich den wahrnehmungsrechtlichen Regularien
nach Art. 14ι ff. spanisches UrhG zu unterwerfen, so dass deren Anwendung nicht
zwingend erfolgt3ι5.

Die Vereinbarkeit des Wahrnehmungsrechts mit europäischem
Primärrecht

Zu untersuchen ist im Folgenden, inwieweit die vorbezeichneten wahrnehmungs-
rechtlichen Bestimmungen in den verschiedenen εitgliedstaaten den primärrecht-
lichen Vorgaben genügen. Besonderes Augenmerk ist dabei auf den Gehalt der
Dienstleistungsfreiheit gemäß Art. 56 ff. AEUV (ex-Art. 4λ ff. EG) zu richten.

Der Schutzbereich der Dienstleistungsfreiheit

Zunächst müsste der Schutzbereich der Dienstleistungsfreiheit eröffnet sein. Eine
Dienstleistung im Sinne von Art. 5ι AEUV (ex-Art. 5ί EG) liegt vor, wenn es sich
um eine selbstständige δeistung nicht-körperlicher Art handelt, die in der Regel

C.

I.

3ι3 Vgl. dazu die Übersichten bei KEA, The Collective εanagement of Rights in Europe,
S. ι5 und 1ί3 ff.

3ι4 εehrheitlich ist die Bereitstellung finanzieller εittel zwar gesetzlich normiert, nicht überall
ist dies jedoch verpflichtend. Auch differieren die gesetzlichen Vorgaben im Hinblick da-
rauf, welcher Topf der δizenzeinnahmen angezapft wirdμ Geben manche mitgliedstaatli-
chen Wahrnehmungsgesetze nur grobe Vorgaben und belassen damit den Verwertungsge-
sellschaften einen gewissen Beurteilungsspielraum, sehen die Rechtsordnungen wie etwa
in Österreich, Belgien, Dänemark, Frankreich und Spanien die Verwendung zahlenmäßig
exakt festgelegter Prozentsätze (zwischen zehn und 5ί Prozent) von den aus den gesetzli-
chen Privatkopielizenzen (etwa der δeerkassettenvergütung) erzielten Einnahmen zu So-
zial- und Kulturzwecken vor. Vgl. dazu die detaillierte Übersicht bei KEA, The Collective
εanagement of Rights in Europe, S. κ5 ff. und 125 ff.

3ι5 Vgl. López, inμ Rodríguez-Cano (Hrsg.), S. 1λ3ιν Alich, GRUR Int. 2ίίκ, λλ6, 1ίί3 f.μ Den
Anreiz, sich den Beschränkungen zu unterwerfen, bieten verschiedene gesetzliche Privile-
gierungen wie etwa die Vermutung der Aktivlegitimation gemäß Art. 15ί spanisches UrhG
und die Beteiligung an der Ausschüttung an den gesetzlichen Privatkopielizenzen gemäß
Art 25 spanisches UrhG.
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